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Grundsatzerklärung:

Bei RED ELECTRIC verpflichten wir uns, ein sicheres und gesundes Arbeit-
sumfeld für alle unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher zu 
gewährleisten. Wir sind uns bewusst, dass ein wirksames Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagement ein wesentlicher Bestandteil unserer 
gesamten Unternehmensstrategie ist und ein fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur sein muss.

Ziele:

1. Einhaltung von Vorschriften: Einhaltung aller relevanten Gesetze, 
Vorschriften und Normen im Bereich Arbeits- und Gesundheitss-
chutz.

2. Gefahrenidentifikation: Proaktive Identifizierung, Bewertung und 
Kontrolle von Gefahren am Arbeitsplatz zur Vermeidung von Vorfäl-
len und Verletzungen.

3. Schulung und Sensibilisierung: Bereitstellung kontinuierlicher 
Schulungen und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter zur 
Verbesserung ihres Wissens über Arbeits- und Gesundheitsschutz-
praktiken.

4. Kontinuierliche Verbesserung: Ständige Verbesserung unseres 
Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystems sowie unserer 
Leistung durch regelmäßige Audits, Überprüfungen und Aktualis-
ierungen unserer Richtlinien und Verfahren.

5. Mitarbeiterbeteiligung: Förderung und Bereitstellung von Möglich-
keiten für Mitarbeiter, sich aktiv an Diskussionen und Initiativen im 
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz zu beteiligen.

Verantwortlichkeiten:

• Management: Das Management ist dafür verantwortlich, dass die 
Arbeits- und Gesundheitsschutzrichtlinie umgesetzt, aufrechterh-
alten und allen Mitarbeitern wirksam kommuniziert wird. Es verp-
flichtet sich, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um ein 
sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen.

• Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die Sicherhe-
itsrichtlinien einzuhalten, an Schulungsprogrammen teilzunehmen 
und jegliche Gefahren, Vorfälle oder unsicheren Bedingungen 
unverzüglich zu melden.

• Arbeitsschutzkomitee (OHS Committee): Es wird ein Arbeitsschutz-
komitee eingerichtet, das die Arbeits- und Gesundheitsschutzprak-
tiken überwacht, Risiken bewertet und Verbesserungen empfiehlt.

Grundsätze für Arbeits- und Gesundheitsschutz:

1. Risikobewertung: Regelmäßige Risikobewertungen werden durch-
geführt, um potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz zu identifizieren, 
und es werden geeignete Kontrollmaßnahmen umgesetzt.

2. Notfallvorsorge: Es werden Notfallverfahren eingerichtet, 
einschließlich Evakuierungsplänen und Erste-Hilfe-Protokollen, um 
auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein.

3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Geeignete persönliche 
Schutzausrüstung wird den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und 
muss entsprechend den Vorgaben getragen werden, um die 
Gefährdung zu minimieren.

4. Gesundheit und Wohlbefinden: Wir fördern eine Kultur des Wohlbe-
findens, ermutigen die Mitarbeiter zu gesundem Verhalten und 
bieten Unterstützung für die psychische und physische Gesundheit.

Überprüfung der Richtlinie:
Diese Richtlinie wird jährlich sowie immer dann überprüft, wenn wesen-
tliche Änderungen in unserer Organisation oder in der einschlägigen 
Gesetzgebung auftreten, um ihre fortlaufende Relevanz und Wirksam-
keit sicherzustellen.

Schlussfolgerung:
Bei RED ELECTRIC sind wir der Überzeugung, dass alle Arbeitsunfälle und 
berufsbedingten Erkrankungen vermeidbar sind. Wir setzen uns konse-
quent dafür ein, eine Kultur der Sicherheit und Gesundheit zu fördern, 
und ermutigen alle, eine aktive Rolle bei der Aufrechterhaltung eines 
sicheren Arbeitsumfelds zu übernehmen.
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